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Vorwort 

Die folgende Untersuchung wurde angeregt durch eine Bemerkung 
Käsers\  er halte es nicht für unwahrscheinlich, daß der Ausdruck uti 
frui  habere  possidere  als Übersetzung der entsprechenden griechischen 
Worte nach Rom importiert worden sei. Bei den durch diese Ansicht 
veranlaßten Studien entstand der Plan einer monographischen Darstel-
lung des griechischen Eigentums von den Anfängen bis zum Hellenis-
mus. Ein derartiger Versuch fehlt bisher in der Literatur. Beauchet 2 hat 
sich auf das Recht Athens beschränkt, Guiraud 3 auf das Immobil iar-
recht. I n den Werken von Thalheim 4, Lipsius 5 und Vinogradoff β sind 
dem Eigentum nur kurze Abschnitte gewidmet, ebenso bei Dareste 7. 
Einzelprobleme sind behandelt von Biscardi,  Hofmann,  Käser,  Koscha-
ker,  Leist,  van Meurs, Paoli, Partsch,  Pringsheim,  Schönbauer,  Weiss 
und Wolff,  um nur die wichtigsten Autoren zu nennen. Eine Gesamt-
darstellung ist daher ein wissenschaftliches Bedürfnis. 

Als erster Abschnitt wurde die Zeit des fünften  und vierten Jahrhun-
derts v. Chr. in Angriff  genommen. Die Frühzeit und die hellenistische 
Epoche bleiben späteren Untersuchungen vorbehalten. 

Der Arbeitsplan wurde aus mehreren Gründen so gewählt. Aus der 
klassischen Zeit fließen die Quellen am reichlichsten. Für die Frühzeit ist 
das Material nur spärlich, vor der Betrachtung der hellenistischen Epoche 
erscheint es zweckmäßig, zunächst die Auffassungen  und Ansichten zu 
erschließen, welche die Griechen zu Beginn dieses Zeitabschnittes be-
saßen und mit in die auf außergriechischem Boden begründeten Reiche 
brachten. Das Recht des fünften  und vierten Jahrhunderts ist aber auch 
von besonderem Interesse: Wir wollen wissen, wie die Rechtsordnung 
aussah, unter der die griechische Kul tur ihren Höhepunkt erreichte. 

Die Quellen aus jenen beiden Jahrhunderten gestatten einen beson-
ders tiefen Einblick in die Rechte zweier Staaten, eines im dorischen, 
eines im jonischen Siedlungsgebiet, eines aus dem Anfang des gewähl-

1 SZR 68/135. 
2 Histoire du droit pr ivé de la république Athénienne. 
3 La propriété foncière en Grèce jusqu'à la conquête Romaine. 
4 Lehrbuch der griechischen Rechtsaltertümer 4·, insbesondere 56 ff. 
5 Das attische Recht und Rechtsverfahren,  vor al lem 674 ff. 
6 Outlines of historical jurisprudence I I 197 ff. 
7 Études d'histoire du droit. Deuxième Série S. 76 ff. 
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ten Zeitabschnittes8 mi t deutlichem Übergangscharakter, eines mit Quel-
len vorwiegend aus der Mit te und der zweiten Hälfte des Zeitraums 
und dem augenfälligen Gepräge eines entwickelten Rechts: Gortyn und 
Athen. Es wäre verfehlt,  als ersten Arbeitsabschnitt eine Epoche zu 
wählen, die uns die Benutzung der Quellen aus jenen griechischen Staa-
ten, deren Rechte w i r am besten kennen, verwehrte. Das Recht der klas-
sischen Zeit mußte daher notwendig der Ausgangspunkt sein. 

Mein besonderer Dank gi l t meinen hochverehrten Lehrern, Prof.  Dr. 
Erwin Seidl und Prof.  Dr. Erich Berneker. Prof.  Seidl verdanke ich die 
Liebe zu den Rechten der Antike und die Einführung in die Interessen-
jurisprudenz, Prof.  Berneker lenkte meine Aufmerksamkeit  auf das 
Recht Altgriechenlands und regte die Beschäftigung mi t dem Eigentum 
an. Für seine unermüdliche Förderung der Arbeit b in ich ihm zutiefst 
verbunden. Den Herren Professoren  Dr. Erich-Hans Kaden, Dr. Max 
Käser und Dr. Hans Julius Wolff verdanke ich viele wertvolle An-
regungen. 

Herr Prof.  Dr. Ulrich von Lübtow hatte die Güte, die Abhandlung in 
seine „Berliner Juristischen Abhandlungen" aufzunehmen. Die Deutsche 
Forschungsgemeinschaft  hat den Druck durch eine großzügige Druck-
beihilfe ermöglicht. Der Verlag Duncker & Humblot zeigte großes Ent-
gegenkommen gegenüber dem noch unerfahrenen  Autor. Auch ihnen 
allen danke ich an dieser Stelle. 

Arnold Kränzlein 

Vgl. Guarducci  IC IV Nr. 72 S. 126. 
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§ 1. Wurden Eigentum und Besitz unterschieden? 

Die für das Thema gewählte Formulierung „Eigentum u n d Besitz" 
ist nur gerechtfertigt,  wenn die Griechen der hier behandelten Zeit 
auch wirkl ich zwischen dem R e c h t zum Haben einer Sache und der 
T a t s a c h e des Bestehens einer Sachgewalt unterschieden haben. Dies 
zu untersuchen muß daher die erste Aufgabe sein. 

Die wichtigste Quelle in diesem Zusammenhang ist Demosth.1 V I I 26. 
Der Sprecher der Rede setzt sich in diesem Tei l seiner Ausführungen 
mit der Ansicht Philipps, er sei der rechtmäßige Herr von Amphipolis 
— Ά . έαυτοΰ είναι —, und der dafür angeführten Begründung — υμάς 
γαρ ψηφίσασθαι εκείνου είναι, οτ9 έψηφίσασθε ε χ ε ι ν α υ τ ό ν α ε ί χ ε ν — 
auseinander. Er legt dar, daß sich aus dem Volksbeschluß, den Phil ipp 
meine, weder die Übertragung noch die Anerkennung des Eigentums 
an Amphipolis ergebe; denn εστι εχειν και τάλλότρια, και ούχ απαντες οι 
εχοντες τα άυτών εχουσιν, άλλα πολλοί και άλλότρια κέκτηνται. Der Sinn dieser 
Erörterung der Bedeutung von εχειν ist klar: Phil ipp soll als Besitzer 
fremden Gutes hingestellt werden, als Herr über eine ihm nicht ge-
hörende Polis. Der Redner unterscheidet also genau zwischen dem Be-
sitzen und dem Gehören, zwischen der tatsächlichen Gewaltausübung 
und dem Recht. Ja, w i r können sogar noch weitergehen. Die Athener 
hatten, wie der Sprecher nicht leugnen kann, im Friedens vertrag dem 
Fortbestand des makedonischen Besitzes zugestimmt, wenn auch unter 
dem Druck der militärischen und politischen Lage. Philipps Lage war 
daher mit der eines Räubers oder Diebes nicht vergleichbar. Sein Besitz 
war anerkannt, er besaß in gewissem Sinne berechtigt. Das zeigt uns, 
daß die Griechen nicht jede berechtigte Sachherrschaft  als Eigentum 
auffaßten,  sondern auch innerhalb des berechtigten Besitzes zwischen 
dem Haben fremder  und eigener Sachen unterschieden. 

Auch in anderer Hinsicht ist diese Stelle von Bedeutung. Nach der An-
sicht Käsers 2 war das griechische Eigentum „das bessere Recht zum Be-
sitz im Verhältnis zu einem konkreten Gegner". In der vorliegenden 
Rede ist eine andere Auffassung  deutlich erkennbar. Das bessere Recht 
zum Besitz hat auf Grund des Zugeständnisses der Athener im Friedens-

1 Die Echtheitsfrage w i r d bei den einzelnen Reden im Folgenden nur be-
rührt , soweit sie für die Auslegung von Bedeutung ist. 

2 Detention 25, SZR 64/136 ff. 
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vertrag unzweifelhaft  der Makedone. Trotzdem ist er nach Meinung des 
Redners nicht Eigentümer. Die Auffassung  des Sprechers vom Eigen-
tum war sonach offensichtlich  nicht die eines besseren Rechts zum Be-
sitz. Für ihn konnten vielmehr Eigentum und besseres Recht zum Besitz 
auseinanderfallen. Die Stelle spricht daher gegen die Anschauung 
Käsers.  Auch in dem Fragment3 des Theophrastos über den Kauf w i rd 
zwischen dem Erwerb des Rechts und der Erlangung der tatsächlichen 
Gewalt unterschieden. Ώνή und πρασις sind κυρία εις την κτήσιν, wenn 
der Kaufpreis bezahlt ist und die Publizitätsvorschriften  erfüllt  sind 
(§ 4). Daß der Käufer die Sache in seine Gewalt bekommen haben muß, 
ist nicht bestimmt. Für den „Erwerb" ist das sonach ohne Bedeutung, 
erworben w i rd nicht die Sache, sondern ein Recht, eben das Eigentum4. 
Die Erlangung der tatsächlichen Gewalt kann, wie sich aus § 7 des Frag-
ments ergibt, vorangegangen sein oder nachfolgen5. Für den Eigentums-
erwerb ist sie unwesentlich. 

Auch Theophrastos unterscheidet somit deutlich zwischen dem Haben 
der Sache und der Innehabung des Rechts. 

Diese Beispiele mögen zum Beweise dafür genügen, daß die Griechen 
das Eigentum als ein Recht von der Tatsache des Bestehens einer Herr-
schaft über Sachen unterschieden haben®. 

3 Περί συμβολαίων. 
4 Pringsheim  Law 139. 
5 Vgl. Pringsheim  L a w 140. 
6 So auch Simonétos  Festschrift  P. Koschaker I I I 175, Käser  Detention 24, 

Pringsheim  L a w 11 f., Jones 201. 



§ 2. Spiegelt sich der Unterschied 
in der Sprache wider? 

Als nächstes ist zu untersuchen, ob diese Unterscheidung einen Nie-
derschlag im Sprachgebrauch gefunden hat. Dafür sind zu überprüfen: 

1. Die Verben des Habens, Besitzens, Nutzens und Gehörens, 

2. die Substantive, welche 
a) eine Person als Herren einer Sache und 
b) Personen und Sachen als Objekt der Herrschaft  eines Rechts-

subjekts bezeichnen, 

3. die Adjektive und 

4. gewisse Pronomina, welche die Zugehörigkeit einer Sache zu einer 
Person ausdrücken. 

Bei den V e r b e n ist zu untersuchen, ob sie nur das Bestehen einer 
tatsächlichen Machtlage zum Ausdruck bringen oder zugleich erkennen 
lassen, ob der Machthaber zum Besitz berechtigt ist oder nicht. 

Die unter 2a gehörenden S u b s t a n t i v e sind besonders darauf anzu-
sehen, ob sie den Herren als Eigentümer bzw. Berechtigten anderer Ar t 
oder nur als Inhaber der tatsächlichen Gewalt charakterisieren. Die 
unter 2 b zu betrachtenden Wörter sollen Antwort auf die Frage geben, 
ob die Griechen in jener Zeit Hauptwörter derart gebraucht haben, daß 
sich bereits aus dem gewählten Wort erkennen ließ, ob im Eigentum 
stehende Sachen gemeint waren. 

Das gleiche gi l t für die A d j e k t i v e . 

Bei den P r o n o m i n a kommt es darauf an, ob aus der Bezeichnung 
einer Sache als mein, sein, unser usw. auf die Rechtsnatur der Sach-
beziehung geschlossen werden konnte. 

1. Verben 

"Εχειν, κατέχειν 

Für die Bedeutung von εχειν ist Demosth. V I I 26 die wichtigste Quelle. 
Wie w i r gesehen haben1, ergibt sich aus dieser Stelle, daß εχειν nicht nur 
die Sachherrschaft  desjenigen bezeichnen kann, der eigene Sachen in 

1 s.o. S . l l . 




